
:. 

· '"·N·:··r· .. 4·'? , , ~, ,• 
,..,,, . 

. ,·.·r>:+.h;·~. :.·.·· ~; .... ,.·;;·:;······ 
" ,~,,,,~ 

' . . 

.' .. ·,e·" , '""" ~ 

' ' . 

.„ 

;· 

··-• 
· Am 29. Apfil ..1945 entstblief Jfn.hoben. Alter ~o~ 9tl Jahren 
. ' . ·'· . ' .. /" ' " ' , · der Geheime Qberkirchenrat a„D. 

.·· ·Ern~st Haack- · 
• i, 

I 

in Schwerin.. ·"' „ . ·" . 

····von1876 n\;zuseföerPensionietun~ im. Jahre 1922 hat er.in de~ .verschiedensWl,l:·. 

7 
~Ämtern, ~.J\ufor iµ Groß Vi~len, in B,!e-eae.n, 'il~ .. der Ni~olaiiprche in· Schwerni:· .·. 

'.. und. von ta94·i~ Ober~i~chenrat der. Evap.gelisclj-LutherischenLanpe..$k.irche Mec;;k.· .. 
~ lenburgs die wert\tallsten Dienste gele!stet, ir lfat durch seine Wirkscq:ilkeit im 

· . Obe}-kirc,heiliat1• ~eh ~Ue a.r~ndun9 des Prf)di~erseminars. und · durch die Er~· 
zieh~ng „ vieler. Generationen vo:r;: mecklenbulJ1ischen. The6lo9en reichen Seg-~n 

$<gestiftet.Lange Jahre hindui:ch. hat er die B~tiachtuajjen im Mecklenburgi6shen. 
So.p.t~gsblatt. gescfu:\eb• und d~.h ·seihe · schdftst~lerische · T&Ugkeit d~ An~ 

. derikeD. Theo.dm: KliefQths,, ~n er hoch verehrte;· lebendig . erhalten,.· Bis in sein 
. ; .. hohes A!tß'r hinefo vtar er. von großer g,eistiger„· Frische und ~ahin ~li deµ Er- . 
·.".'· eignissen im ki:f!t;hlichen Leb~ regen Anteil. ·. ' · . . . · · • ~ · · 

, Es ist eine Pflicht der . .Evangelisch-Luµieri~ Landeskip::he Mecklenburgs, 
,·dem .Heill).gegangenen ein dankbares Gedenls:.eri. zu bt::wahren. 

'. Re,qllj,~c,at in pace et lux aeterna luceat ~il · · · ,,· 

· s c h w et i rt, d@n t. A1:tgust.,4l4$ 
•, ~';!v ,,,, /> ( , :~ ' • ' e \ '-,~1'1".t)~~:·:,. Der Oberkirchen;r~f · 

.Dr„ B es.te · 

' ' 

• 
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· · ~?_i~.71 Aptu tY45 '.ist def' Olier~ikherir~tsobersekretäf 
· Herma.I\n· Fr.en'.z _,,, 

· • · ~it :seil\~r EliefraÜ:tiei. einem &mbe~an~iff ~s.'Leben g~ko~en . 
. :.:· S<tif d,em Jahre i9Q5 ist diesei: .Beart;lte hn Oienste des Oberk,i,rc'1enrats tätig 
gewes~n wid hat ·der Lanqes_kirclie .durch 40 Jahre .hindurch dur~ ~seb::ie großen 
Sathkenntrtisse ttette Dienste. geleistet. . . · · · . 

Seine Mitarl;>ei~er werden ihm ein gute$ Angedl!nken ·bewahren. Gott schenke 
. &einet K.irch~ ~uclt 1n ·den kleinsten• und· ul).Scheinb~.rsten Auff:J~bett ·treue Diener! 
· ' Sc h *~e r_in., &n t Aug~st 1945- . . . " 

tfur bberkJtchenrat 
·~ Dr. Beste.· 

·, ·-
1. Bekanntmacbllllgen ' 

61) G.-Nr. ";33 / Synode, Pers.:Akten 

. . . · .. ~an~':'i~~k,t.lJi~gung, · ·. ; . . 
betreffead Ubergilbe der Kirchenleitung 

? • :lt . ~J • : ~ '-."F- ' · .• 

· :, _Die Hetien Lin.deslfup~ritltendenten, Rröpste_ · 
\ind Pastoren we.1den ,hienq.it angewiesen, ~m: 

'"" · (5; Sonn~g nach" Trinitatis oder- ·am nächst.- . 
f6-lgenden Predig~.nlltag von jed,er Kanzel deJ'. 
Evangelisch-Lutherischen. Landeskirche Mei::k·. 
Ienburgs folgende K~nzelabkündigung zu ver- · 
le$en: •.. · ' 

Am 27. Juni 1945 hat der bisherige 
· .·Landesbischof· folgende ; Erklärung. ifb-
. · ·· gegeben:· ' . ·. : 

„Ubergabe der Kirchenleitung . 
Der' unterzeiCh.nete Landesbischof und ' 

Lande'skirchenfühter det' Eva:rigelisch
Lu therischen · Landeskirche Mecklen
burg~ ;übergil;>t · hiermit -d.em Landes-

· Pa~töt Dr.· Beste,~Neubuköw, \ · 
Amtsgerichtsrat ~genberg~ Schwerin, 
Pastor M~ercker, Wismar, \ 
Pastor. WerP;e:r, iSt~werin.. . .. 
Außerdem isf'.ci~t Oberkirchenrat a. b. 

Dr. Clorius mit det eih$,tweiligen ~iter~ 
Belfroeitung .seiner bisherigen Aufgaben 
beauftragt. . , _ . · , 

· ~ Unser~ neue. Kirchenleitung' wird ~ 
J\mt bis zur möglichst I:>,ald vorzunehmeli>' 
den ' Neuwahl. ·unserer Landßssynode 
fül).ren. Diese, wird ei,aen neu~n Landes~ 
bischof wähl~n:· und die NeubildUng .," 
überkircherlrats . durchführen. · .. _: 

· Von unseren Gemeindegliedern· erbi tt$t 
· ·· qie . neue ~irchenleitung vertrauensvo~& 

'Mitarbeit. Gott gebe uns allen Wollen Udci 
. Vollbringen nach seinem :Wohlgefalleit* 
• damit sich ,an unserer Kirche das Wort ei~ 

, bntden:at der Bekennencten evangelisch-
' luthtifJschen Kirch~ in MeckTenburg eile ., 

eiils,tw:emg~ · I.ieltung der · Evangelisch~ " 
L~h~istllen·L~deskirc~e.Meclde~l1tirgs 
fur die .. Zel! vom 27. Jum 1945 bis zur 

, e,ndgülfig'en:, kiiohlichen Neudrdnung 
dur~4. dl~ .. balrui,.öglichsi zu wählende 

fülle:, · · · · · · · · · 
„kh Will' dif::h ·segnen ufid 
.du sollst e_in: Segen seinl''. 

E; c h w e.r in, d~n: 30. Jurii 1945 
Der Oberkirchenrat· 
gez •. Maereker 

· f!~~ J:.atide~syriode. 

- Schwerin, den 2'i. Juni 1945 

Walther Schult:z;, . 
Ländelfbischbf ürid' LandeskirchenfÜhrer' · „ 
Per. sbruderrat der. Bekennenden 

evänger ~lutheriscfü~n Kirche in Meck-. 
. . le~b'!!Ji }iat ·"unserer Land~skfrche : schon 
, ·seit·· zwolf Jahren .als bekenntm.streue 

Kirchenleitung gedient. Nuru;nehr hat . er 
·.die gesamte -Leitung der Evangelisch·· 

lutherischen Landeskirche übernommen.· 
Er hat aus der Reihe seiner Mitglieder 

, ' 'Jaj,t ~r . ~instweiligen Führung qer G~ 
. -·~~- at$ .. Obetld:t'd1enrats beauftragt: 1 

'f'. - ' 

,,. "'"" 

62) · G.-Nr. / 135 f ns k 1 
. ·~ . ~ . 

Die Zahlung von Unterstützungen, Vor~ 
schüssen' lifid Gehalt an die aus ihrer Heimat 
ge~üchtefen Pastoren und son$tigen, Kirchen.: 
dien~r wiRI wie folgt !fE!regelt: · ·.. 1 

··· · 

. '1. 
Angehörige · tler Evangelfsch-Lutherischen 

Landesktrdie Meci:leiihrgs · 
a) Die Pastoren, die mit det V~rwaltung einf.!t 

Pfarre voll beschäftigt werden, erhalten 
ihr volles Gehalt. . ' 

b) Die PastQren, ·die_ iil. der Flqchtlingsseel„ 
· · Jf)rge: .J.>esch~ijgt.· 1·w~11;;*"*1Rlteri ·.da 

Hälfte ffltef Cehalt~!. · "· •· ' ··· · „. ·· · 
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c) ·Die Pastoz;en_, <}ie. ni<:ht bes<;~i\ftigt werclen, 
· · sind an c\ie .ö.rtlichen Wohlf ahrtsäniter zu 

verweisen. 

~3) G.-~r" / 271-/I 38_,.: . : ;, i'··,·,,_ 
„ , '!\'•;.,,. . „,, „: -- · ··--c·.···')<.;.4·",•" 

~alllungen.·an ;ldrchUche Alntstrlio•r.: 
und Ang.estell\e, eile ~ur ~lir~t . ; 

19 

Soweit ·sie sich in. einer Notlage be• 
finden, ist ihnen anheim zu . geben, ·für 
jeden Monat, in dem eine liilfe: für sie 
nötig ist, ein Gesuch U!ll die Gew~rung 
einer Beihilfe aus dem von den Geistlichen 
der Evangelisch· Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs gebildeten , privaten · Not
standsfonds einzureichen. Das Gesuch 
kann an den Ob'erkirchenrat ·ge]."ichtet 
werden, der es an den Vel'Walter dieses 

~tnberuten waren:· ~ 
Auf 'Grund <einer . Verfügung der Alliier~~h ~ 

Militarregierung Schwerin sind bis auf w~iteres 
ab sofort alle XCilhlung;en a~ zur· Wehrmacht 
einberufene' Geistlich,e, . 'Kirchenbeamte Wiä 

· kirchliche Angestellte einzustellen, solange sie_ · 
· nicht1 aus der Wehrmacht entlassen sind U:nxl 

ihren . Dienst wieder. aUfgenoriullen paben. . . 
s eh wer i lli. den 19. ,Jitli 1945. ' 

Fonds weitergeben wird-, · ·ner Oberkir~enrat .. 
. s p an g e:ii:"b·e·r.g' Für ßie~ sonstigen Kirchendiener gelfen tlie 

Besti'.mmungen zu a bis c ·Absatz 1 · ent· 
sprechend. 64) . . 

Der Landesbruderrat der Bekennenden evan-
.. IL, g.eiisch-lutliel'is~eP.:·Kil'clie, j,n, M~~enh1lrg 

Nicht d. er E~angelisch _ Lutherische_ n Landes- . ' hat das nachstehende . Gesetz beschlossen, aas 
.hiermit verk~et wird: · · ' kirdie Meckleaburgs. -angehörende .Pasjoren' 

, u~d sons_ttge Kirchendiener . ~ ,,.. · , Klrcllet.tgesetz vom 12. S.p~mber 1945, · 
•) Pastoren, die innerhalb der . Evangelisch· betreftend die ~ufhebtmf voil Kirchengesetzen 

· Lutherisch. en Landeskirche Mecklenburcrs . tmd· ki{dllichen ·V~rardnllngen· 
·e'in volles Pfarramt verwalten, erhalten dfe . § l . 
Hälfte ihres ·Gehaltes. / · ',Die nachstehend .. genannten Kircliengysetze 

b) Pastoren, die _in der Flüchtllngsseelsorge und kirchlichen Anordnungen werden auf· ... 
beschäftigt werden, er,halten _efu Viertel gehoben: ~. · , . 

' ihres Gehaltes. ,, · J. Kirchengeselz vom ·13 .. September 1933 
Zu a Und b: Diese Zahlungen gelten ·als yor- ,· ~:ersßestellung ein~s ·. Laruleskirchen-

schuß auf ihr Gehalt ~d sirtd ypn der .,._ Kirchliches Amt~blatt 1933 S. t65/ t66 ..._ 
·für die betreffenden Pastoren zuständigen §§ 8 9 d 10 -i~ ... u · K · b z ·t . ~ .. 2. Die 1, 4, 5,_6, .•. ll,n, _,,. ·~··.,.Tst_en 

' . asse zu gege . ener, ei Wleuer, emzu· K, frchenne,$e_ t_zes vom. 3.0. September 1933 
· "fordern. Zu diesem Zweck haben die lO • 

Pastoren b_ei ~pfang'_ jeder· Zahlung zur Vorbereitung de~· Neubaues der Lan- . 
k 1 Inh 1 deskirche · . · . . , · . 

eine .. Er· 1ärung fo~genden· a te~ zu __.:_Kirchliches Amtsblatt 1933·.s. i83tlß4 ..,.-
unterschreiben: 3. Zweites· Kirchengesetz vom 10 .. Oktober 

„Vqn der Evangelisch-Lutherischen . 1933 ZUf Vorbereitung des Neubau_eS' der 
Landeskirche Mecklenburgs habe ith Landeskirche \ , . . 
für den Monat ..... , als Vorschuß -'Kirchliches Amtsblatt 1933 Seite 185 -
auf das Gel}.alt; wekhes 'Von der für A. Die §.§ .z und 3 .des ~rcheiig~e~es über 
·mkh .zuständigen Kasl:le an mkh zu ,. ,di~ Evangelisch.·Lutherische Landeskirche 
zahlen ist, .-. . . . . . RM erhalten. Ich ~ecklentiUrgs VOII). 13. Oktober .1933 

. trete in dieser Höhe meinen Gehalts· -"Kirchliches All).tsblaff 1933 S;t87/188 -
anspruch g~en diese Kasse an die 5. Die '.Anotdn:ung, über · Befta9gting )Circh-
Lande,skirc)le,rik&s~e der Evangelisch- · U:cher Gebä(Ide vom 29. DE;!Zeniber 1933 
Lutherischen Landeskirche Mecklen· , - Kirchliches Amtsblatt 1934 Seite 6 .,-
burgs ab. . , · 6. D~itte~ Kirchengesetz vom. 30. lanuar. J*U . 

Schwerin, den ~ . zur Vorbereitung des Neubaues der Lan• 
c) Pastoren, die nicht bes~häftigt .werden/sind deskirche . 

an das zuständige' yYohlfahrtsamt zu ver„ . -'-Kirchliches Amtsblatt 1934Seite11/12-
:Weisen mit dem Hinweis, daß die sehr an· · 7'. Kirchengesetz vo:i;n 20. Ju.n~ 1934 über die 
gespannte finanzielle Lage der Landes- Eingliederung der Evangelisch - L\ithe• 
'kirche bedauerlicherweise die GewäJ;l,ru..ng tischen Kirche Mecklenburgs in · die 

- einer Unterstützung nicht Jllehr _erlaubt. 'D~utsche Ev~gelisc~e Kirc;he ·, 
d) Für , die sonstigen Kirchendiener .gelten .:....;Kfrchliches Amtsblatt '1934 S.116/111 -

' d B · · · - '8. Kfrchengesetz vom 2&. Juli 193_ 4_,· betr,,.ffend iese estimmunge!l en. tsp, • .re~h~nd. y 

Aintsobliegenheiten des Landesbischofs _ 
S c h w et i n , den 11. Juli i ~45 · und des Oberkirchenrats · · · 

· __... Kirc!'llic:hes· Amtsblatt 1934 Seite 1-24 -Der Oberk:lr~henrat . _ 
gez~ · s· p a n g e .n b e r .g i 

• 9. Ztif ~r .r <i~r iae~a,nntr,na<;4ung · v .30~ Juli · 
·· 1934,,betr~ffendDritte Ausfith · · im· 

- . , • . ,. r - \.~- ' , ~ ?;,~- .. „-. , 

,\-

\ 
I 
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· mung zum Kirchenges~tz über die Evan
geliseh"'Lutb.erische.Landeskirche Meeklen• 
burgs vom 13. Oktober: '1933. . . . 
- Kirchliches Amtsblatt 19;34 S. 135/136 - , 

„ 10. Al.1.ordnung vom 15. Aug:ust 1~34, be-
. treffend "l{irchenfahnen . 

...:,, Kirahiiches Amtsblatt 1934 Seite 147 -
lt. Kiroheng~setz voni ~8,. Dezember 1934. zur 

· · Sich~umg des vedasswig$miilligen Neu
baues <;lei". EvangeH.sch-Lutherischen .. Lan- · 

· desklrche· Mecklenburgs· ,. . . · 
- Kirchliches Amtsblatt 1935 Seite 1.~ 

. Hi. Kirchengesetz vom . 26 .. Februar 1935 zur 
Abänderung des . Kirchengesetzes vom 
28. Dezember 19,.34 zur Sicherung des ver-_ 
fassungsmäßigen Neut>aues de:r: Evange:
lisch:-Lutherischen Kirche Mecklenburgs 
- Kirchliches Am~sblatt 1935 Seite 15 :..... 

13. KifchengeS'etz vom .. ~. Okt6ber 1935 über· 
:Uie · Beflaggung .~ " Kirchen, 1.lnd kirch· · 
licheq Gebäuden · . . 1. 

_: Kirchliches Amtsblatt 1935 Seite -90.:-
14. Kirchengesetz voni. p. :Februar 1939 über 

di,e kirchliche Stellqng der Juden. . · 
-:. Kirc)Iliches Amtsb\att 1939 Seite 1/2 -

15. Kirchengesefavolfi 29.De;r.ember l941 ü~er 
- den Ausschluß rassejüdischer Christen aus . 

der Kirche ·· : . 
··' - Kirchliches Amtsblatt· J.942 .S'eite ~ -.-
16; Anordnung vom. 6; Maf 1942,· betreffend 

· .. Beflaggung .kirchlicher Geb.äude . 
'-'.Kirchliches....Alritsbla:tt 1942 S. 20121 -

T1. Anordf!ung vom 2.~· ·Mai 1942, betreffend 
Glockenläuten bef Bestattungen bei aus 

· der Kirche ausg~tretenen Personen . , 
_,,_Kfrehliclles Amtsblatt 1942 Seite 21 -

18. Anordnung vom. 29. Mai 1!?42,. betreffend 
· Benrit2ung der .Priedhofskapelle für nkht". 

· ~irchliche Bestattungsfeiern.'' ... · · , . 
·- Kirchliches Amtsblatt 194a Seite 22 -

§ 2 
Dieses Gese.tz.,,tritt mit seiner Verkündung 

- in Kraft. , . ·· · 
'.>.' • 

s c h w·e·ri:tf, den 12„ Septe~ber 194.5· 
Der ~Oberldrdi~nrat 

Dr. Beste. 

65) G.-Nr. YI:3S ,b 

Der1.andesbtudertat der-Bekenn~nden evan
. gelisch-lutherischen Kitclie in · Mecklenburg 
.hat das· nachstehend~ Gesetz beschlossen, das 
hietmit verltun.det wird: 

· :l(trche~tz vC)m 12: September 1945, 
be~eflelt~. cite .B~setz~ng der Pfarren und 
CU• '.Besteµung der Pröpste und Landes-
. · ·Superintendenten 

' ·§. 1 ' 
Das ~irchenge~etz vom 2&. Juli 1934, be

.• c fteffend die Besetzung der Pfarren und· die Be
.. stellung der Pröpste und Landessuperinten· 

. . . . -

denten (Kirchliches Amtsblatt 1934 Seite 119) 
Wird aufgehoben. · · · / . . 

Das Kirchehgesetz· vom 13: Mai ·1922, be- ~ 
treffend .die Besetzung .der Pfarren und die Be
stell-ullg der Pröpste und Superintendenten in 
der Ff[Sstµig ,des Kfrchengesetzes vom 13. Mai 
1932 '{Kirc:t,liches Amtsb!!tt 1932 Seite 80/81) 
wird wieder in Kraft gesetzt. 

. § 2 
Dieses Gesetz tritt. mit seiner Verlfündung 

in Kraft. . 

66) 

S c li w e r i n , den 12. September 1945 

· Der Oberkirchenrat 
Di. Beste · 

1. 

Der Landesbruderrat der B~kennenden evan
gelisch-lutherischen Kirche· in Mecklenburg 
hat das nachstehende Ge~etz· l>eschlössen, das. 
hiermit verkündet wi~d: 

Kirchengesetz vom · 12. September 1945, . 
;betreffend die Vei:setzung eines Geistlichen 

der E:vangelisdl„Lutherlschen Kirche Mecklen
l>urgs. auf eine ·andere Pfarre im Interesse 

des Df enstes 
§ 1 

·. Das Kirchengesetz vom 19. Juli 1934 -über 
die. Versetzung ·eines GeisUiChen der Evange
lisch-Lutherischen Kirche Mecklenbu.rgs auf 
eine andere -Pfarre im Interesse des Dienstes 
(Kirchlicnes Amtsblatt 1934 Seite 115 fg.) wird 
a,ufgehoben: , . , . . . • 

D.as Kirchengesetz vom 
1
11. .Dezeinber 1922 

über 'die Versetzung eines Geistlichen der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche von: Meckleµ.
. burg-Schwerin auf eine andere Pfarre im Inter
esse des Dienstes (Kir~liches Amtsblatt 1924 
Seite 169 fg.) wird wfoder in Kraft.gesetzt. · 

• . - ' § 2 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung 

in. Kraft. ~ . 
Schwerin, den 12. September 1945 

l)er Oberkirchenrat 
Dr.Beste 

;/ 

6~) . G.-Nr. ·II 1 a 

Der Landesbruderrat der Bekennenden evan-.. 
.gelisch-l:utherischen Kirche in Mecklenburg 
hat das nachstehende .Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet Wird: 

. . · Geset~ vom )2. September 1945, 
betreffend Abäiiderung des § 11 der Ver

f(U!sung der · Evangelis.ch.;Lutherlschen 
- .,.;.· ·· Landes~irche 'Mecklenburgs 

• ·Artikel I 
_§ 11 'der· Kircllenverfasstmg wird wie folgt 

geäp.dert: . 1 , . 

· a) Der Absatz 3 erhält folgende Fassung: , 
Wählbar. sind alle · stimm}?erechtigten 

.• 

• 
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Gemeinde_gJieder, welche das 30, Lebens
jahr vollendet und mindest-eAs sechs 
Monate in der 'Gemeinde oder an dem _Orte 
gewohnt haben. Sie müssen· ,dµrch Teil
nahme am öffentlichen Gottesdienst, ... an 
der Feier des · Heiligeh _Abendm$ls und
am 'sonstigenkirchlkhenLeben,gegebenen
falls an kirchlichen Arbeitskreisen,. ihre· 
kirchlidie Gesinnung b.ewiesen habef).. " 

b) In Absatz 5 werden- die Worte „drei 
Monate" geändert in ,;sechs .Monate", · 

c) Absatz 6 fällt fort. 
Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit dem 15. September 
1945 in Kraft. · 

Schwerin, dem 12. September -1945 

Der Oberkirchenrat 
Dr. B-e s t e 

. 68) ·"G.-Nr. II 1 g II · 

Der Landesbruderrat der Bekennenden evan
gelisch-lutherischen . Kirche in, M~cklenburg 
hat das nachstehende- Gesetz beschlossen, das 
hierma verkündet ~ird: _ 

Kirchengesetz voQl 15. Juli UMS, · 
betreffend Abänderung der Lebensordnung 
Die §§ 91 bis 93 der Lebensordnung (Ki,!ch

liches Amtsblatt 1931 Nr. 12 Seite 135 f.) wer
den aufgehoben und durch folgende Bestim
mungen ersetzt: 

II. 
Wie de-rein t r it fe 

§ 91 
· "1. Die Wfederaufnahme ·fo die Kirche ist 

beim zti~tändigen Geistlichen persönlich 
zu beantragen. 

·Yor Entgegennahme dieses Antriigs wer-. 
den der Grund desselben urid der ·Wille 
des Antragstellers zur Beteiligung · ani 
kirchlichen Leben und zur Nachholung 
versäumter kirchlicher Pflichten geprüft. 

Nac.h Entgegennahme des Antrags er
hält der Antragsteller eine Bescheinigung 
darüber. Et hat die Austrittsl:iescheittigung, 
wenn sie noch ·vorhanden ist, zurückzu-
geben. · 

§ 92 -
2. Während einer Wartezeit von, . drei 

Monaten hat der Antragsteller die Altf· 
richtigkeit seine§ Begehrens zu beweisen, 

, indem er sich an· den 'Gottesdiensten und 
<iem Gemeindeleben treulich beteiligt. Der 
zustij,ndige Pastor _steht ihm zur Seite und 
hilft ihm seelsorgerlich, die 'vplle in~re 
Bereitschaft zum Wiedereintritt zu finden. 
· Eine Verlängerung oder Verkürzung der 
Wartezeit kann in besonderen Fällen auf 
begründeten Antrag. vom Oberkircht!:nrat 
angeordnet werden. · 

; g 93. • ' .,,,,,~< 

. ; ! . ' . : ..•. ' 

3. Der Kirchgeinefüderat · entscheidet bil!nen 
. einer Woche nach Ablauf, der viertel-' 

jährigen Wartezeit übettlenA:htrag. Gegen 
eine ablehnende Entscheidung 4es Kirch
getneinderats „ kann der Antragsteller. 
binnen zwei· Wochen nach Zustellung Be-

, schwetde beim Landessuperirite~denten , · 
und gegen des~n Entscheidung weitere 

• Beschwerde binnen einer. gleichen Frist 
beim Oberkircheri:tat einiegen; 4-ieser ent..-

, scheidet eAdgiiltig. : . .. 
AuCb der/kirchgemeind~rat .soll dem 

Wie<ie:reintretend.en zur. V arbindung mit,, 
der lebendigen ·Gemeinde nach Kräften 
helfen. · · ' -

. !-. 
'§.94 

4. Hat der· KirChgeJneinderat dem Antrag 
stattgegeben1 so:'geschieht füe Wied_erauf
nahme in feierlicl\er Handlung, die der 
zuständige .Geistlicne„, w:enn möglich1 in· 
det Ki;che vollzieht,· un4. zwar im Beisein 

" der Gell).einde odet'.von mtntlei;tens zwei 
Kirchen.ältesten. 

Für diese Feier wird ·im Kirchlichen 
Alntsblatt eiµ FonnUlar datgel)oten. 
· An die ~Wiedera~liahnie schließt sich 

in der Regel entweder unmittelbar oder .im 
nächsten Abendmahlsgottes<iienst der erste 
Abeqdma}llsgang des .Wiederaufgenomme
nen 'an. 

• \§95 ·, 
-5, Mit der Aufnahme erhält der ,Wiederein

getretene das· lfocht auf sämtliche Dienste 
der Kirche nach § 75, 1 der Lebensorqnung 
und auf dte raufpatenschaft. Versaum:te
kirchliclie· Pflichten sind nachzuholen, .und 
zwar Trauungen und Taufen innerhalb des _,. 

- näch§ten Vierteljahrs; K;onfirmationen bis 
zum Ablauf eines Jahres. 'unterbleibt dies, 
so erlischt mit dem- Ablauf der Frisvtlfe 
Kirchenzugehörigkeit wieder. · _ 

:Es .leben wieder auf , 
a) das aktive kirchliche, Wahlrecht nach 

eihem Jahr, 
b} das pa!sive kirchliche Wah_lrecht nacli 

zwei J ahrefi, , 
c) die mit dem Patronat verbundenen 
.._ Rechte und 4ie. -Fähig~·,'Zttr" Be- , 

kleidung kirchlicher Ämter nach zwei 
Jahren. 

Diese Fristen werden vom Tag der 
•. ; Wiederaufnahme an gerechnet. · . ,,,. ~- , :-

In besonderen Fällen kann der 1 Ober
kirchenra~ nach Anhörung _\des Landes
superintendenten und· des· Kirchgemeinde· 
rates , abwejchende . 'Anordnungen , zu 
Gunsten oder zu UngUIJ,sten des Wieder
eingetretenen treffen. 

' § 96 
• 6. Eine Bescheinigung . über den "Wiedetein

. ~ tritt ist auszqstellen .. 

~;' ' . 

;\. 
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Im Taufregister ist der Wiedereintritt 
bei ·dem TaUfeintrag . des· :Betreffenden. zu 
vermerkeJ;t. .. , . · . 

Die ·Voi'schdften übel' Milteilungen :von 
Kirchenaustr)tten ·tLebensordnung

1 
§ 86 und 

§ 88)' gelteii,~uch für· die Wiedereintritte. 
Von . der,; 'öffentlichen ·Bekanntgabe an die 
Ge;meinde ·' k~Qh auf 'begründetes_ Ver- , 

. larigeJ:11 mit Zus~ung des Kirch-
gemeiild~rates abgesenen werQ.en. • 

Dieses Se8elz fritt mit dem 20. Juli 1945.in . 
Kraft. § 95 dieses Gesetze8' gilt auch fili: .die 
in der Zejt vom 2. Mai 1945 bis zu .seiner .Ver
küncJ.ung voll'iogenen Wiedereintritte. 

S c h w e r i h., den 15. 'Septeml>er f945 
. ~ i>e.-. Oberkirc:henrat 

Dr. B ·e.s t:e , 

69) G.:..Nr; VS& „ ..... 
·Der Oberkirchen~at .. gibt nachstehenden Auf~ 

rut.:.des Landesbischofs' Dr. Wurm in Stuttgart 
\ · bekannt. . · 

s c h w· er in, den 2~.' September 1945 
Der Ol)~ddrChentat 

Dr.'. Beste· 
' ·t. - ' ,. „ 

Hilfswerk der· Evangelischen Kirche 
_ ' · in Deutschland· . 

fi ' 
In einer Stunde der Not, wie sie unser. Volk 

iin Laufe seiner Geschichte bisher noch niclit 
erlebt h:at, rufe iqh die ganze evangelisc;he 
Christenheit 'in Deutschlqnd ~uf, die~r Not im 
GlQ.uben, zu begegnen. '. " · _ -
. 1. Der Hunger klopft an unsere 'türen. D~rch 
_·,-'die Häuser, durc;::h die Städte, v:on.Jamnie'r 

verfolgt, schreitet- das ·Unglück. Obdach
, lose~ · :verlassene, . verzweifelte Menscheh 
rufen um Hilfe. Wir gedenken in dieser 
Stunde der Bahn, die· Wlechern und· Löhe, 

· Stoeck~ und Bodelschwingh 'dem D~enst 
unserer. Kirche gebrochen haben urid be· 
kenneniils mit ihnen zu dem·Glauben •. der 
-sich .als Liebe der Welt zuwendet, um in 
ihr 'Christus zu dienen mit Herzen, Mund 
.'lU'.ld}Iähclep. ·Ohne Pac::h· U!ld ohne Brot, 
sfffi -~erf'-auf Eliiien Stein bei 'Winters
kälte im dünnen Kleid, die, bloßen Füße 
im Schnee ~dies darf und soll nicht-das 

. Los ·voli--Milli~nen un~er Bruder imd 
Schwestern ·.w,.t3rden.: , ,•· 

2. ~: (tiQik'.en · Gott dafUr, daß die Liebes
wetl{~·„del'. .kfrche,-die ihr .in den IetZten 
iw~lt ;)alten genommen wurden, an die. 
l(~tbe zurßckg~hen. Wir wolien sie S(\mt , 

· 4~1\en, die er durch die Katastrophe der 
- letzten· Jahre hindurthgerettet hat, von -

neuem' aus seiner Hand hinnehmen· als ein , 
an~ertrautes...:Gut, ·das uns in eine he~lige , 
Verantwortung· stellt. ·wir danken de:n Ge-' 

. m~inden· filr' alle die Hilfsmaßnahmen, die 
p ~ • 

.1 

sie bereits in .-0.en letzten Monaten in die 
Wege ,geleitet -häben. 

Aber das all• g~ilgt nicht, um jener 
Not au begegnen, vbr die uns die kommen- · 
den Monate 11tellen wetd~n. 

3. Jeder vo~ .uns, jeder Diener· der Kirche, 
jede Gemeinde, jedes. ihter Glieder wird 
in dieser ··Stunde aufgerufen, in persön
licher Tat von ganzem Herzen und mit 
allen Kräften zu helfen. Wer sich 'tlntätig 
auf die anderen verläßt, den wird sein Ge
wissen verklagen. Es ist auch nicht mög~ 
lieh, das Werk de:( Hilfe, zu dem Gott die 
.Chri-stenheit in Deutschland herausfordert, 
· allen den· b.estehe~den Einrichtungen deJ: 
Inneren ·Mission aufzutragen und an sie 
abzutreten. Wir sinq s,elbst gemeint, die . 
ganze Kirche. lllr werden die Liebeswerke 

{ der Inneren Mission mit-ihren Kräften und 
Einrichtungen ·die erste und · wichtigste 
Unterstützung. leiben' bei. dem'·W~/ -das 
uns allen befohlen ist. 

A. Es gibt J;J,Ur eine Quelle, aus der wir in 
den kommenden. Monaten, Kräfte schöpfen 
'können, v.m . die Werkzeuge der Hilfe zu 

'.gewinnen: das von. Gottes Barmherzigkeit
zeugende · Wort· urid · · dfe Gemeinschaft 
derel"/ die von diesem Wort leben. Wir 
wissen, , daß wir von der~ ·Christenheit 
ander-er Länder nicht vergessen sind, aber _ 
wir dürfen nicht auf die Hllf e warten, die 
sich von jenseits der nationalen und kon
fessionellen Grenzen aufmachen wird. Die 
Christehheit in Deutschland ist ztir 1Selbst- · 
bilfe herausgefordert. Es geht um unsere 
eigenen -:ßrüdet und Schwestern. Es gibt 
mitten untet uns Ungezählte, die nur noch 

. Fetzen auf dem Leib tragen. Es gibt mitten ' 
. u:b.ter uns Ungezählte, die haben fast nichts 
mehr zu essen. Mütter· und Kinder, Alte 
und Kranke, was wird aus .ihnen'? Soll dies 

1 
das Ende sein, daß „de,r Menschen. Leich- . 
nam~ liegen wie qer Mist auf. der Straße· 
und wie Garhen hinter dem Schnitter, die 
·niemand sammelt?". Nimmermehr! Lazarus 
liegt vör der Türl Vergeßt ihn nicht,-wie · 
der reiche Mann im: Gleichnis ihn ver
,gessen, ,bis Gott ihn verwarf. 

.5. Dle,OJ;"ganisatio.ng~s Hilfswerkes w,i~d ge~. 
. schehen jm "Einvernehmen mit den Militär-

. regierungen und deri obersten Verwal
tungsbehörden.· Sie wird nicht in Kön
kur.renz · :tnit den. n~twendigen Maß·-

. nahmen -staatlicher Stellen treten. Sie will·. 
ergänzende Hilfe sein. Sie will der Uber
windung von Notständen dienen auf clem 
Wege des Ausgleichs über die Verwal
tungsb~zirke und Besatzungszonen hinaus. 
Sie gewinnt Gestalt in der sachgemäßen 
Zuordnung von staatlicher und kirchlicher 
Hilf~. Nur so besteht die Aussü;ht, durch 
den Engpaß der Not hindurchzukommen. 

6. Die Lebenshilfe der Kiiche umfaßt zwei -
Aufg~be~gebiete: die · teibsotge und die . 

l ., 
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Seelsorge. In der ersten Aufgabe handelt 
es sich um die Beschaffung von Kleidung 
und Nahrj.Hlg, Wohnraum und Geldmiftelri,. 
um Arbeit und Heimat für die Heimat-· 
losen, in det z,,-eiten tJ.m die 'Aufbringung' 
von Hilfsmitteln für das Glaubensleben der 
Gemeinde: ·Bibel, Gesangbücher und christ
liches Schrifttum, nicht zuletzt um die Be
schaffung vonHilfskräften undBewegungs
möglichkeiten für den Dienst ·der Seel-
sorge. . 

7. Die Durchführung des Hilfswerke~· wird 
auf große HlndemJsse· stoßen. Sie dürfen 
uns nicht entim;itigen. Schwierige· Trans.: 

· portfragen mfü;,sen gelöst, starke V~rkehrs-
hindernisse überwunden werden. Noch 

. schwerer~ wiegt der Widerstanq Jn uns 
.selbst: Der Unglaube verschließt unsere 
Seele im Geiz und sagt zu ihr: Behalte, 

· - was <;lu hast. Geben mach\ annl Christus 
aber spricht zu ihnen: Gott ist reicht Wer· 
sich in Dienst. nehmen läßt. von .seiner 
Liebe, wird teilnehmen an seinem Segen. 
Bannt deshalb aus eurer Seele die ~urcht, 
ihr kämet zu kurz, wenn ihr euch trennt 
von einem Besitz, der. euch lieb ist. Wer 
glaubtJ w,ird ·nicht zuschanden werden. 
Und wem nur noch,rwenig gehört, auch der 

kann noch viel tun. Unser Herr. Christus 
· .spricht: „Wer dieser Geringsten .~fl~ '.riur 
mit einem Becher kalten Wassers triinkt in 
eines Jüngers Namen,· wahrlich ich sage 
euch, es . wird ihm nicht unbelohnet 
bleiben::· Ein ftöhfü:her- Geber.ist eili g&. 
segneter Meqsch. ·, · . · 

Darum laßt · uns an die Arbeit gehen, · · 
glauben, beten und opfern. · · 

Stuttgart, den 1. August 1945 - · 
Dr. Wurm, 'LandeSbischof · 

Vorsitzender des,Rates 
der ·Evangelischen Kfr~e in Deutschland· 

. , . '. ' . : : ' ' ' 

70) G.-Nr. / 176 / IFL~C' . 

Buß- und Bettag 

Der Buß~ und Bettag .ai:p.. SChluß des Kirchen
jahres wird; am Mittwoch, dem 21. ·November, 
19~~ 9{~~~::~erw~Itung: ·hat von" staätrfdten · 
Maßn~.hmen zum Schutze dieses Tage_s ab-
gesehen. ,,, , , 

.schwer in, den.2. Oktober 1945 
Der: ·Oberklrch,enrat 

Dr. Beste 

ß.t 'Mitteilqngen· 
·1 
/ 

11) G.-Nr. / 969 ! I 9 

Neues Bankkonto des Oberkirchenrates 
Die Landesbank Mecklenburg zu Schwerin 

führt für ·. den Oberkirchenrat das Konto 
J'.{r. 2636. Sämtliche Ein.Zahlungen und Uber
weisungen zugunsten des Olierkirchen~~tes in;i · 

· unbaren Celdverkehr können bis auf weiteres 
nur auf, das voroezeiclinete .oi(ohto geleistet 

, werden. 
St:: hw er in, den 9. August 1945 

Der Oberklrcheuat · 
Spangenberg· 

III. Personalien . ~ 

72). G.,..Nr, / 2B3 / Goldberg, Prediger , 1 \ 

Der Superint~ndent · Hellmut Liedtke aus 
Osterode in Ostpreußen ist mit Wirkung vom 
1. März 1945 bis auf weiteres niit kirchlichen 
Dienstleistungen in verschfedenen Kirch
gemeinden der Propstei Goldberg ·im Ei.nver
nehmen mit deµi zuständigen Propsten beauf-
tragt worden. · 

S eh w e rin, den 6. März 1945 
I 

78) G.-Nr, / 196 / 2 Uelitz,\ Prediger . . 
/ 

Der Pastor Ernst Bulbeck aus Stalle in We1'1-
preußen ist mit Wirkung vom, 1. Februar 1945 
bis auf. weiteres mit der Wahrnehmung . der . 
Vertretung in der Kirchgemeinde Uelitz be-
auftragt worden. , 

Schwerin, den .6. _März 1945 

" 74) G.-Nr. / 80 / Camln, Prediger 

Der Pastor Albert Koßmann aus _Ortelsborg 
, in Ostpreußen ist mit Wirkung· vom 1. Marz 

· 1942> bis auf weiteres mit der Wahrnehmung 
der Vertretung in -den Kirchgemeinden -Gamin 
und Granzin beaufttagt worden.· ' ' :, 

S c.h wer in, den' 7. März 1945 

75) G.-Nr. / 39 / VI ~ b 
Der Pastor Martin Hübener in Satow· bei 1 • 

'M:alchow ist mi.~ Wir..ku~9 vom ,1.'..~~April 1~45 
zuin Propsten des Malchö'W'er ·Zitlc:eli. beslE!Ut 
worden. · 

/' 

Schwer i.n, den 16. März 1945 
l 

76) .G.-Nr .. / 587 / Güstrow, Dom, Prediger , 

Der Pastor Erich Waltet aus Posen ist mit 
Wfrkung vom 1. März 1945_ bis auf weiteres 
·mit_ kirchlichen Dienstleistungen in der ·pom· 
g~meinde zu Güstrow auf Anweisung des zu„ 
ständigen L~dessuperilitendenten und im Ein
vernehmen mit dem, P.astor Grünet beauftragt 
worden. · · · 

. S eh ~e rin, den 11. Mä~z 1945 . / -,:·" 

\ ., . ...,. 

- ., 1, 
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'l1): G.-Nr. / 149 / Warnkenhagen,,Prediger 

Der Pastor ·:Fritz L~erZer aus Jeskend~rf ill. 
Ostpreußen.ist.mit Wil'.kui!g-vom 1 .. März 1945 

~-bis auf weiteres mit der· Wahraehmu~g der 
Vertretung in der Kirchgemeinde Warnken-
hagen beauftragt worden. . .. · 

Sc h w.e r in, den'-11. März. 1945 

78) .· G.-Nr. /27l / Te~pzin, Prediger · 

Der Pas~or Erhst Letzmann ·aus Wutzig in 
~ommern i$t mit* Wirkung vom ·1.. März 1945 
bis 'auf weiteres. mit .der Wahrnehmung der 
Vertretung: in der Kirchgemeinde Tempzin-
_Bfüow beauftragt worcfen. _, · . 

s·c h w trr-i n, den 17. März .1945 

79) _G:-Nr. ·~ 288/ Warlin, pred!g.er 

. Der Pastor Brunq 1Epp aus Tuchei in West
preußeJ1 ist mit Wl~kung vom 1. März 1945 bis 
auf we~t~r~ii.~}~t ?ex: ~~J?:~hmung .d~r yer~ 
tretung m der Kirchgemeinde Warlm bejiuf-
tragt -worden; 

1 
-

S c h w e .r i n , den 17. März J 945 / 
' 1 

80) · G.-Nr./ 588,/ Giistrow, Dom, Predig~r 

' Der Pastor Gerhard Bosinski iJl W oosten ist 
zum ~· April 1945 mit der Verwaltung der 
3. Pfarrstelle an der Kirche und Gemeinde. am 
Dom. zu Güstrow beauftragt worden~ 

S c h w e r i n , den 19. März 1945 ·. 

81) __ GA~r. / 223/ Ziethen1 . Prediker 

Der Pastor Dr. Walter Lüdke ·aus Rützen-
- hagen in . Pominern · ist. mit. Wirkung. vom-

16. März 1945 bis auf weiteres mit der Wahr
nehinung' der Vertretµng in der Kirchgemeinde 

• 85) G.-Nr. / 589 f Güstrow, Dom, Prediger 

. Nachdem Pastor Harloff aus dem .Dienst 
der · Mecklenburgischen Landeskirche aus
geschieden U:nd dadurch die zweite Dom„ 
predig'erstelle _zu -Güstrow freigeworden ist, ist 
der Pastor Grüner am Dom zu Güstrow mit · 
Wirkung vom 1. April 1~5 in die zweite 
Prediger~telle aufgerUSkt· 

Schwerin , den 5. April 1945. . . \. ' . . \ 

86} · G.-Nr. ! 679 / 5 VI 47 c 
- . 

Der Pastor Walter Segschneider aus Königs-
. berg i.st unter ZQ.~tirnmung des Evangelischen 
Konsistoriums. der· Provinz Ostpreußen mit. 
Wirkung vom 1_6. März 0UJ45 bis auf .weiteres 
mit . der kirchlichen Betreuung· der evange
lischen Evakuierten aus Ostpreußen. beauftragt 

·worden. Er hat seinen Wohnsitz in Schweri;n . 
S c h w ~ r in , den 5. 'Aprit 1945 

. . ' ' . ' 

· 87) G:-Nr. / 1~4 / Sncftöwt Pfedi~r' ·· 
' 

Der I>astot Hans Muscheites aus Waltersdorf 
in Ostpreußen ist mit Wirkung vom 1. April 
1945 bis •.auf weiteres mit der Wahrnehmung 
der Vertretung in d~rKir.chgemeindeS,uckow--..-
Porep :beauftragt worden.' , 

Schwerin,.den 5,April 1945 
• 

88) G.-Nr. / 71 / Körchow, Prediger 
Der;.. Pastor Paul Krebs aus Großrosen in 

Schlesien· ist mit Wirkung vom L April 1945 
. bis auf weitere§ mit der Wahrnehmung der 

Vertretung in der Kirchgemeinde. Körchow be
auftragt worden. Er hat seiilen Wohnsitz in_ 
Kloddram .. 
· S c h w e r i n: , den 5. April 1945 

' 
Ziethen · beauftragt WQ'fden. _ · . . 89) G.--Nr. / 166 / Prestin, Prediger 

S c h W e r iln • den 26. März 1945 Der Pastor Ernst Kolodzieyczyk aus Groß. 
82) G.!Nr:/ 220 l Neubranden~urg II, Prediger Nebrau: in Westpreußen. ist mit Wirkung vom 

_ 16. ~är~ 1945 bis· auf weiteres mit der Wahr· 
Der Pastor Ernst Schulze-in Neul>randenburg neb,mUng der Vertretung in der Kirchgemeinde 

ist auf seinen Antrag zum 1. A-pril 1945 aus Prestin. beauftragt worden. 
dem Dienst der Evangelisch-Lutherischen Lan~ _schwer inF,'. den- 5. Aprl! 1945 / 
deskirche· Meckl~n1;mrgs entlassen worden. 

S eh w·~ ri n, den 29'. März 11945 . 

83) G.-Nr. / 336 / Schwerin, St. Nikolai, III. Prediger 
· ;~:O~f P'a.s'tor :ri~. Pfächte aus- Gablonz (Neiße) ' 
. ist mit Wirkung vom ·t. AprÜ 1945 bis auf 

weiteres mit der ·Vertretung des abwesefiden 
, Pastors Schnoor . an der· St.-Niköfo.i-Kirche zu 

Schwerin beauftragt word~n. / , 
! ' ' 

'Schwerin, den 30. März 1945 · 
) . \ ~ . 

84) G.~N~.f42/SChabow, Pers.-Akten 
' .. :Qe1(.;Hiltsprediger a. w: Ullrich Schabow in 
SJi:J.eJ','.ist mil Wirkung vom 1. Mai 1945 zum 
Ra~~f Jmf Lebenszeit im Dienst de:r. Evange-

·lisc:h'•Lutheiischen· Landeskirche Mecklenburgs 
b~st-ellt worden. . 1 ' · 

S c h w e r i n , den, 5. April J945 - . \. 

00) G,-Nr. / 152/, Lübtheen, Prediger 
~er Pastor Lic .. Werner de Boor aus Stolp in 

P9IDJ11ern ist mit Wi~J.mg vom 1. April 1945 
mit der 1Wahrnehmung der VE1rtrefüng in der 
Kirchgemeinde Lübtheen beauftragt worden. 
Der dem Pastor Schopen in' Blücher erteilte' 
Auftrag· ist gleichzeitig . zurückgenommen 
worden. · " 

Schwerin, den 5.·April 1945 

91) G.-Nr. / 664 / 6 Vl·47 e-
Der Pastor Roderich Mekler aus Ziegenhagen 

Jn Pommern ist mit Wirkung vom 1.,März 1945 
bis. auf weiteres mit der Wahrnehmung der 
Vertretung in der Kirchgemei_nde Zittow be-
auftragt worden. . 

' ., 
S'ch w ~ J: i ~, den 10. April 1945 

' 
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r -92) G.-Nr. / B J Wismar, Heil Geist, Prediger 

· I;>em Pastor Lic. Lansemann ist die Heiligen
-Geist-Pfarre zu Wismar zum L Mai 1945 ver-
liehen worden. ft 

S c h w e r i n , den 24. A:pril 1945 

'93)_ G .-Nr. / 48 / Schwerin, Schloßkirche, Hilfsprediger. 

Der Öberkonsistorfä.lrat Schulz in Schwerin 
ist· mit Wirkung vom 1.. Mai 1945 bis auf 
weiteres mit der vertretungsweisen Verwal· 

·:--.. · tung der Hilfspredigerstelle an der Schloß
kirche un(i Schtoßgemeinde · zu · Schwerin:. 
nebenamtlich beauftragt worden. 

S c h w e i: in , den 30. April l.945 

94) .G.-Nr. / 55 / A. Scl)ultz, Pers.-Akten ) , . 
Der Landeskirchenführer und Landesbischof 

Walter Schuliz ist n:fü Wirkung. vom 28. Juni 
1945 in den Ruhestand '1etteten. · 

.schwer in, ·den -29. Juni 1g;45 

95) G.-Nr. r 55 / 1 Clori~s, Pers . ..:' Akten . 

Der Oberkirchenrat Dr. Carl Theodor Öo
rius (S_fhwerin) ist auf seinen Antrag mit Wir
ku11g vom· 27. Juni 1945 in den endgültigen 
Ruhestand versetzt worden.· „1 • 

~ . V ' , 

· S c h w e r i n , \den 29. Juni 194S 

'96)· G.-Nr. L 9 / Ludwig Meyer, Persi.-Akten · 

Der Pastor Ludwig· Meyer in Selmsdorf tritt 
' auf seinen Antrag mit dem t. Oktober 1945 

in den Ruhestand. 
$ c h wer in, de.n 5. JÜli 1945 

_. 

"97) G.-Nr. / 18 f Dr. Heepe, P,ers.-Akten 

Der Oberkirchenrat Dr. Johannes Heepe ist. 
von seinem Amt als Oberkirchenrat, Landes
supe9ntendent und 1. Domprediger ~u Schwe
rin entbunden und mit Wirkung vom 1. Juli 
1945 in den Ruhestand versetzt worden .. 
~ c h w e r i n , den 6. Juli 194.5 

- ' 
~8) G.-Nr. / 170 { 1 Parum, Prediger 

Der Pastor Friedrich Bottger aus Siegroth• 
Retchau (Schlesien) ist mit Wirkung vom 

. 14. Jhli 1945 his auf weiteres mit der Wahr
.. -, nehmung der Vertretung in der Kirchgemeinde 

Parum bei Wittenburg beauftra.gt wo,rden. , 
'·Schwerin, den 14. Juli 1945 

1)9) G;-Nr. / 84 / 1 Groß Brütz, Prediger 

Der P<;istor Otto Schulz aüs Berlin-Beth
lehemskirche, zurzeit in Groß Brütz~ ist mit 
Wirkung vom. 6. Juli 1945 bis &uf weiteres und 

. jederzeit widerruflich. mit der Wahrnehrining 
der Vertretung in der Kirchgemeinde G:rqß 
Brütz beauftragt worden. . ·· 

. s. c h wer ~·n, den 14. Juli 1945 -

( r 
, „ 

„ -. 
100) G.·-Nr. / 119 / Wismar, St. Nikolai, Prediger 

Der Pastor Johannes- Walter aus Dan•g
Prausk zurz-ett in· Schwerin~ ist mit Wirlcung 
vom 20. Juli 1945 bis auf weiteres mit det 
Wahrnehmung äer Vertretung ,in. der Kirch•· 
gemeinde ·.St. :Nikolai iri Wismar beauftragt 
worden. · 

s ca wer in , den 19. Juli 1945 
I 

101) G.-Nr. /_ 190 / Neubn~w. Prediger 

Der Pastor Paul Zfilsdorff' aus Triebs in 
Pommern ist mit Wirkwig' vom- 23. Juli. 1945 
bis auf weiteres mit der WahmeJ;mmng der 
Vertretung in. der Kitchge:tUein.de ·Neubukow 
beauftragt worden. ·· 

S c h w er i n , derl 23. Juli 1945 

102) G.-Nr. / ~70 / _1 Rostoc~, llell. <;eist, Prediger · 

Der Pastor Hugo. Ni~~ .,~stock; ist 
unter dem VorbE:halt jederzeitig~n .Widerrufs 
zum 1. August 1945 mit der Verwaltung der 
Pfarrstelle an der Kirche. und Ge~einde Ro
stock, tieii. Geist IV, beauftra_gt / worden. 

Schwer.in ; den 27. Juli 1945 

103) G.-Nr. / 38 i PriÜwitz, Prediger 

Der Pastor Walter Sterke .in Neustrelitz ist 
unter dem Vorbehalt jederz~ftigen. Widerrufs 

,zum 1. August 1945 mit der·Verwaltung det 
· Pfarrstelle an der Kirche und Gel:rieinde Prill

witz beauftragt worden. 
· . Schwerin , den 27. Juli 1945 

104) G.-Nr. / S9 / Hornstorf, Pr~dig~r · . 
.Der Pastor Heinz Bachler 1n. Alt-Karin ist · 

unter dem Vorbehalt jederz.eitigen Widerrufs · 
zum 11. August 1945 mit der vorläufigen Wahr
nehmung der Vertretung der Pfarrstelle an der 

. Kirche und Gemeinde Hornstt>rf-'Goldebee be· 
~uftragl wordep. .J . • . ... , 

Schwerin, den 13. August 1945 

105) G:-Nr. / 282 / Tessin, Prediger 
~ . . . . 

Der Konsistorialrat 'Kruse in Wustmark ist 
unter dem Vorbehalt Jegerzeitigetf Wfd~rtufs 
zum 1. August 1945 mit der .vertretungsweisen 
Verwaltung der Pfarrstelle an der Kirche tind 
Gemei:p.de Tessin beauftragt worden. • · 

Schwerin, den13. Augnst 1945 

106) G.-Nr. /158 / 1 Westenbrügge, .Pndiger 

, Der Pastor Walter Klar in Neubukow ist 
·unter· delJl Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs · 
_zum 1. August 1945 mit der vorläufigen Wahr- -

nehmung der Vertretung der Pfarrstelle. an· der :; 
Kirche und Gemeinde W-estenbrügge beauf • 
tragt. worden. . · · . . . 

Schwerin, ~en 14. Augus~1945 

f. 
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167) G.-Nr. / 168 /1 ßeidendorf, Pr_ediger 

Der Pastor· Willy Pensky aus König~berg, 
··zurzeit in Beidendoi:f, ist 1J,Ilter·dei;n Vo:i;:behalt 

jederzeitigen ;Widerruf~ ~um 14. August 1945 
' mit der. vorläufigen Vertretung der Pfarrstelle 

(lil der Kirclie- . und Gemei~de Beidendorf be-
auftragt worden. . · , 

, s c h ~~er i. p,_ den 14. August 1945 . : 

1~t G.-Nr. / 177/1 Prit.iier, .Prediger, 

Dei ,p~tor Hans Georg Isermeyer in Pritzier 
ist un:tet dem: Vorb~halt jederzeitigen Wider
rufs Zllll\ a~ AugQ.St 1945 mit der Wahrnehmtmg 
der Vertretung . der Pf artstelle . a~ der Kirche 
.urul Gemejnde :Pritzier be51uf~ragt ~orden. · 

s c h; Vf er ln, den 14. August 1945 ,. 

' ' 

109) G.•Nr. / 53f41'iiemaqn~. Pers.-Akten· . 

, her Pi6psfWerne;i; ·Niemann, s~estadt Wi.S~ 
mar, ~t. Georgen; witd zum }1. Oktober 1945 
1-n den Ruhestand versetzt. · 
· Schwerin, den 17. August 1945 

. 110) G,-Nr. j 37 / Eichler, Pers.-Akten 

Der Pastor ·Hermann l;ichler in G8.debusch 
ist mit Wirkung vom 16.August 1945 zur einst

. weiligen J-{ilfel~istung an der Kirche und Oe:. 
. m.einde. Belitz abgeordnet.. · 

'S c h w e r J 1'i , den 17.. Aug.ust 1945 

• 
115) G.-Nr. / 594 / Güstro.w, Domprediger . 

Dem Pastor Gerhard. Bosinski ist die 3. Pfarre 
zu Güstrow, Dom, zum. l. Oktober 1945 ver-
liehen· worden. · 

S c h w e :i' i n , den 20. September 1945 
' • . '/ t • 

116) G.-~r. / 256 / t. Groß Pank~w~ . Prediger . '. '., 

Der Hilfsprediger , Haps Werner Niemann 
in c;onow bei Malliß ist. unter V 9rbehalt jeder
zeitigen Widerrufs.zum 15. September 1945 mit· 
der Wahrnehmung der Vertretung der Pfarre 
Groß Pankow bei ParFhim beauft!agt worden. 

S c h w· e r i n , den 2f. September 1945 • 
· 117) G.-Nr. / 204/ 1 Satow, Prediger 

Der P.,astor Otto Reimers in Buchholz · ist 
unter dem Vorbehalt '}eQer~~itig,en Widerrufs 
zum 1. Oktober 1945 mit der vertre~ungsweisen 
J/erwaltuqg der Pfarrs,telle· an.c dh Kirche und 
Gemeinde in,. Satow, Kreis Rostock, beauftragt 
worden. 

· S ~ h w er i n , den 22; September 1945 

· 118) G.-Nr. / 271 / 1 Diedrichshagen, Prediger 

· Der Propst Reuter in' Schorrentin ist unter 
· dem Vorbehalt jederzeitigen· Widerrufs zum 

1. Ok!ober 1945 mit der Verwaltung der Pfarr
stelle an der Kirche und Gen1einde'Diedrichs
:h'agen beauftragt worden • 

Sc hw e r·i n; den 26. Septem~er .1945 

' 119) G.-Nr. / 138/ f Hohen "V'iechelfl, Prediger 
111) G.-N~: / 22tJ 1 NeubraridenbU'rg, St. Marien Il, · , Der P .. astor ·wmy Pensky in. Beide,ndorf ist 
. · Ptediger · . 

Dem Pastor Joh. Eberhard ist die Pfarre II. unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs 
a.n St. M .... aifui{ Zu. Neubrandenburg zum l. Sep- zum,. 1. Oktober 1945 mit der ·einstweiligen ver• 

. . . tretungsweisen Verwaltwig der Pfarrstelle an 
tember~ t945. ·verliehen. WQraen. . ' · . · der Kirche und Gemeinde. in Hoben Viecheln 

S c h W' e r i n , äen 3. September 1945 ?Seau!tragt worden„· · · • · · 

~12) · G.-Nr. / 126 / l Lic~tenhagen, Prediger 

Der P11stor Erich Rathmann in Steinbeck. bei· 
Rethwisc~ . ist· unter dem Vorbehalt jedez:
zeitigen Widerrufs ·zum ·1. September 1945 mit 
der-Verwaltung der Pfartstelle an der. Kirche 

, und Gemeinde ~ichtenhagE(n beauftragt worden. 
's ch#eyr"i n, den 13: S~pten1bei' 1945 , 

113) 'G.-Nr. / 245 J! Toitenwinkel, Prediger 

Dem Pastor G~rhard ·Bahr ist ;die Pfarre .zu 
Toitenwi.Dltel ~um.· 15. September 1945 verliehen. 

· worden.· · _ 
· s· c h wer-in., den · 13. September· 1945 

·' ' 

lli) · G.i!'~r. / 271 / f ~elmsdorf,.P,reillger 
·. Dem Pastor Johannes· K~etzsch~ar ist die 

, P.farie zu Selmsdorf zum 1. Oktober 1945 ver
liehen ·worden. , 

···Sr; h wer in:; :den 18: September 1945 
" 

Sc h w e_r in, .den '21. September 1945 . ' 

12'> • G~-Nr. J131 J 1 Vellahn, Prediger 
- ~ • ' f" \ 

Der· Pf arier Helmut R:ux, zurzeit in Vellahn, 
ist unter dem Vorbehalt jede~eitigen Wider
tufs zum 15. Juni1 1945 mit· der vertretungs
weisen Verwaltung der" Pfarrstelle· an der 
Kir~e und Gemeincle in Vellahn beauftragt 
worden. - · 

Sc h w e·r in , den 29. September 1945 

· 121) G.-Nr: {18 / Schertk, Pers.-Akten 
/ ' -~ - . 

:Der Dici.kön Wilhelm Schenk in Zahrensdorf 
ist mit deril 1. Oktober 1945 aus dem Dienst 

·der evangeliscp-lutherischen Kirche Mecklen
burgs ausgei;chieden ... 

Schwerin, P,en 1. Oktober 1945 

122) G.-Nr. f 13 /.Dieter Belim, Pers.-Akten 

Der Kandidat· des P:t:edigtamtes- Dieter Behm 
ist ani 2. ·Juli 1944 gefallen. · 

Schwetjn, den 1. März 1945 
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123) G,-Nr. ! B1.f Propp, Pers.-A~en 

'Der Landessuperintendent z. b. V. Herbert 
Propp ist am 24. April 1945 in.Berlin gefallen. 

schwer in 1 den 25. Juli 1945 

· 12') G.-Nr. / 35 / Brückner, Pers.-.Akten 

Der Propst i. R. Adolf Friedrich Theodor 
·Brückner in Bad Doberan ist. am 22. Mai 1945 
heimgerufen worden. 

Sc h w e r i n , ·den 7. August 1'945 

125) G.-Nr. I 50 f Martens i. R., Pers.-Akten 

o'er Propst i. R. Eduard ' GO:turied Georg 
Martens in Bad Doberan ist am 4. A:tJ.gust 1945 
heimgerufen worden. „ · 

Schwerin,· den 17. August 1945 

126) G.-Nr. / 42 / 1 Hoyer.„ Pers.-Akten 

Der Pastor i. R. -Friedrich· Karl Wilhelm 
Hoyer, Bad Doberan, früher in Zweedorf. 1 ist 
im 86. Lebensjahr am 28. Mai 1945, · 
und seine Ehefrau, - geb. W.aldmann, am 
16. August 1945 heimgerufen worden. 

Schwerin, den '1.7. A'Ugust 1945 

12:.7) G.-Nr. / 39 / Lehnhardt, ·PeJ'.s.-A1!-ten , 

Der Pastor Gottlieb LehnlJ.ardt, Lichtenhagen, 
ist am 1. Juni 1945 im 73. 1.ebensjahr heim
gerufen worden. 

' . S,chwerin, den 17. September 1945 

130) , G.-Nr: / 50 f Friedn, ~rdmann, Pers.-Akfen 

Der Pastor. i. R. Frfedrich Erdm'ann-Rosenow, 
früher in, Neese, ist ·am 9. September 1945 im 
74. Lebensjahr heimgeruf~n worden; 

Schwer i n ; den l9. September 1945 

131) .G.-Nr. J 68 / Staak, Pers.-Akten 

Der }>astor i. R. Otto Staak, Schw~rill, früher -
in Plate, ist am 28. Juli 19'5 im 84. Lebensjahr · 
heimgerufe:Q... worden. „ 

• J 

S c h w ~-r i n , den 20. September 1945 

132) G.-Nr. / 50 / Rubach, Per$,•Akten,;""' 

Der,Pasto.r i. R. ·Friedrich Rubach, Salzw~del, 
früher zu Parchim, ist am 2. September 1945 
im '73 .. Lebensjanr heiJUgerufän. worden. . 

S c h w _e r i n , den 25·. Septem-ber 1945 
,-,-~- '.~", "'7"".·1 

133) G.-Nr. / 107 / Engel, Pers.-A.kten 

Der Pastor i. R. Johannes Engel, Rostock,~ 
früher in ~edefin, ist am -11. Septeml;ler 1945 
im 87. Lebensjahr -heim.gerufen worden. 

S c h w e r i n , den 28.. Septe~ber 1945 

i34) G.-Nr. / 341 Schäfer, Pers.-Ak:ten 

,, Der Pastor_Frltz Schäfer i~t am 4. April 1945 
gefallen. 

S c h w e r i n , den .28. September 19~5 

. 
128) G.-Nr. / 40 / Neumann, Pers.-Akten 135) G;-Nr ~ / 108 / · Wiegand, Pers.-Akten 

Der Pastor i. R. Wilhelm Friedrich Carl Neu- · Der Kirchenrat Attgust Wiegafid,. früher in 
mann i~ Rostock, früher in Hagenow, ist am Plau, isf am 22. September 1945 im 81. Lebens-· 
25. April 

1

1945 im 76. Lebensjahr heimgeruten „ · jaht heimgerufen worden. · · 
w:.orden. . · . S c h w e r in, den 29. September 1945 

- S c. h w e r i 
1

n , den 16. September 1945 . 

· 129) G.-Nr. / 32 / Pegler, Per!i.-Akten 
' J ' ' • '<t'. 

Der Pastor i. R. Heinrich Pegler, Rostock, 
früher in Kölzow, ist ain 10. September 1945 
im 8~. Lebensjahr_ heimgerufen worden„ 

Schwerin, den 19. September 1945 

.. -
' ' ' 

136) G.-Nr. / 6 / Neuenkirchen, ·Ern.er. u. Ww. 

Der Pastor i. · R. Friedrich. Schütte, Neubran
denburg, früher in Neuenk.irchen, fst im: Sep
tember 1945 im 89. Lebensjahre heimgetuf en 

.worden. ' 

' S c h w e r i n , den 5. Oktober . 1945 

/' 
I 
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